
E  I1 (AnglikanischeToleranz.)Endlich hat das englische
Parlament(Dezember. Ce1N Gesetz aNSCHNOMMECN, ;Wek‘:hes
iUür die Katholiken das Verbot der Prozessionenun desTragens
der geistlichenKleıdung außerhalbder ırche und der Wohnung
der Geistlichen beseıtigt. Ausgeschlossen bleiben aber
och diıe Katholiken VON der englischen Thronfolge und dem
mte des Lordkanzlers. ucCh können sie nıcht das Präsen-
tationsrecht für C1LH6: anglıkanısche PIiründe ausüben (Archiv

A-R 19927 7536)
Graz. ProfDr arıng.
XR (Einhebung des sogenanntenKirchgeldes.) In Preußen

estehen staatliche Kirchensteuergesetze, quft Grund welcher
miıt staatlıcher Zwangsgewalt Kirchensteuern ZUT Deckung der
Bedürinıisse der katholischen Kirchengemeinde eingehoben
werden können. Da hiebei dıe Einkommensteuer allein den
Verteilungsmaßstab abgiıbt, omm Unbilligkeiten. ST
dem reichen diese Kirchensteuern ZDeckungder Auslagen
nicht mehr hın er wird e1INeE TelLN kirchliche Steuer, das
Kirchgeld eiriéefühft. KıneZwangseintreibung tindetN1C STAa
Verpflichtet sınd ZUT _eistung es Kirchgeldes dıe Kiırchen-
steuerverpflichteten, die das DE Lebensjahr vollendet en
Befreit sınd Ehefrauen un Arme.Das Kıirchgeld- beträgt
der Diözese Osnabrück für e1MN Jahr Keichsmark, bei
Staifelung E Z Reichsmar (Archiv R: 1927, 746)

Graz. PTO] Dr arıng.
X IV (Kirche un Rundfunk. DieBischofskonferenz ]

hat 1926 folgendes beschlossen Für dieVerhältnisse i111 eutsch-
and ist ratsam, Von der Wiedergabe on (zottesdiensten
und Predigten hıs auf weiteres Interesse derdisciplina
Abstand- nehmen. Kirchenmusikalische Darbietungen kön

HE  am} HLG Rundfunk aufgenommen werden,- S1e nıicht ı
Rahmen gottesdienstlichen andlung erfolgen. Im übrigen
sollen betreffs Zulassung relig1öser und weltanschaulicher N-OF-

ach weiteren Erfahrungen 'areRichtlinien gegehben
werden. Die Mitwirkung der Geistlichen belDarbietungen «ÜÄTC
undiun unterliegt den Bestimmungen des ordinarıus 10Ci
(Archiv kath R: 1927, 6857)

Giraz. PTof. Dr arıng.
(Feldgottesdienste.) (Beschluß der Bischofskonferenz ı

Fulda Da sıch he1 Feldgottesdiensten anläßhch. mılı-
tärıscher Gedenkfeiern Mißstände ergeben aben,bestimmt die
Konferenz: (Gemeinsame (mit Akatholiken)_ lıturgische Felern
sind SLETS abzulehnen Eıne Mitwirkung: der Geistlichenann
J}e ach den örtlichen Verhältnissen gestattiet werden,WEn die
FHeler außerliturgisch iıst Es ist. jedoch darauf sehen, daß



dann ch e1AdUNE un terlassun on eten der
nicht-Liturgische, weltliche - Charakter der Felier sich‘ kund
(Archiv: f 1927 6857)

Prof Dr Harın

HÄssE [ANAyostolischen tunies
Zusammengeste 1Tvon Dr. Grosam,Professt« der Pastoraltheologie i Lin

(Bildliche Darstellungendes HeiligenGeistes.)'Das E
fiec1umentschied derSitzung VOo März 1928 SS 15
N1C gestattet,denHeiligen Geist ı menschlicher Gestalt da
zustellen,..SEeE1 mit dem aterundSohne, Se1 für sich allein

103.)
(Auflösung der Vereinigungder„FreundeIsraels*.)

Heilige ' Offiziıum hat sich veranlaßt..gesehen,die Ziele
Bestrebungen der Vereinigung „ Amice1 Israel“, dıe unter den
GläubigenundPriestern, auch Kpiskopat und Kardinals:
kollegium Mitgliederund \nhänger gefunden a  © und e1ıne
VO  S diesem Vereine herausgegebene Propagandaschrift miıt de
Tıitel „Pax Israelt“ überprüfen.DasErgebnis wird.
eInNe Dekret Vom März 1928 kundgemacht. Die oberste
römische Behörde anerkennt die edle Absicht; usder. da ISn
Werk gegründet wurde, nämlich cdie Gläubigen
Arbeit die Bekehrungdes Volkes Israel aufzumuntern.
Kırche selbst hat I11L16 aufgehört,1ür dieses on Gottus
erwählteund hochbegnadete, dann aber unglückliche
verblendete Volk eten, hatı ungerechte
Bedrückung undarte Schutz g  IM  A und verurteilt
den Haß, er-1] demgrundsätzlichen.„Antisemitismus“ genährt
WITd.... Da aber die Bestrebungen . des Vereines der „Freunde
Israels“ Formen und Redeweisen angenomm haben, WeIC
mıt dem Geiste und der Ausdrucksweiseder kirchlichenIeUT
91€, der eiligen aterund der kırc  1chNhen Tradition unverein
bar Siınd, Tındet sich das Offieium estimmt, die Auflösung
desVereines verfügenun verbieten, daßweiterhin
Schriften unAufsätzen. die ırrerlührenden "FT’endenzen deser

vertreten oderverteidigt.werden. -
103 s.)

(Entscheidungender Kodexkommission.) Z wel. sehr hede
S\a’L11€ Entscheidungen hat die Kodexkommissıon _ unter dem

März 1928geTälltber dıe sogenannte:„Not-Eheschließungs-
form  La un: die „PAaSSıVe Assıstenz be1l unerlaubten Mischehen “
Da der Inhalt dieserEntscheidungen schon oben (S 600 {1:) e_
ortert wurde, wird 1er. auf. diese AusführungenVerwıiesen

120.)


